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10 Millionen Euro Schäden in 14 Ortschaften



Starkregen kann überall auftreten.

Keine Vorhersage möglich!



Die Kanalisation ist überfordert! 



Kann so etwas wieder passieren?

Im Raum Münster fielen am Abend des 28. 7.2014 

292 mm Regen innerhalb von 7 Stunden.

Davon gingen 220 mm zwischen 19:45 Uhr und 21:20 Uhr nieder.

Bilanz:

Å 2 Tote

Å 1 Schwerverletzter

Å 8 gerettete Personen

Å 3.894 Feuerwehreinsätze

Å 24.000 Haushalte für Stunden ohne Strom

Å über 300 Millionen EURO Schäden

Aberé.



EURO-CORDEX-Simulationen 2013                                                                

Ergebnisse:

Å Temperaturanstieg zwischen 1Grad C bis 5 Grad C bis zum Ende des 

21. Jahrhunderts mit regionalen Unterschieden

Å In Südeuropa schnellere Erwärmung im Sommer, vergleichbarer Anstieg 

in Ost- und Nordeuropa im Winter

Å Generelle Zunahme der Niederschläge in Nordeuropa, Abnahme in 

Südeuropa

Å Über den meisten Regionen Zunahme der Häufigkeit und Intensität 

von Starkniederschlägen

Å Längere Trockenperioden und Hitzewellen in großen Teilen Südeuropas



Leben im Tal der Ahnungslosen?

Quelle:

Rhein-Zeitung



Hochwasser kann man nicht verhindern.

Durch Wasserrückhalt in der Fläche oder Gewässerrenaturierung 

kann man örtlich Hochwasser abmindern. 

Großes Hochwasser in größeren Flüssen 

kann man dadurch nicht beeinflussen. 

Oberflächenabfluss



Rückhaltebecken Nierendorf

Rückhaltebecken  sind 

für bestimmte  Abflussmengen 

dimensioniert. 

Sie können nicht 

beliebig groß gebaut werden.

Kommt ein größeres Hochwasser, 

werden sie überströmt.



Technische Hochwasserschutzmaßnahmen wie Mauern und 

Dämme können das Hochwasser nur bis zu einer bestimmten 

Höhe abhalten.

Was kann man tun?

Hochwasserwand mit 

mobilen Elementen



Auf Hochwasser kann man sich vorbereiten!



Starkregengefährdungskarte Obermendig 



Kommunale öffentliche Hochwasservorsorge:

Bauleitplanung optimieren/ anpassen

Å bestehende Bebauungspläne überprüfen und anpassen

Å geplante Bebauungspläne optimieren



Kommunale öffentliche Hochwasservorsorge:

Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz vorbereiten

Å Warnung bei Hochwasserereignissen

Å Alarm- und Einsatzpläne aufstellen und bestehende für 

Extremereignisse erweitern

Å Evakuierung planen

Å Alarm- und Einsatzplanung auf Kreisebene koordinieren



Kommunale öffentliche Hochwasservorsorge:

Sicherstellung der Ver- und Entsorgung

Å Stromversorgung, Telekommunikation, Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung überprüfen und so ausrüsten, dass sie auch bei 

Hochwasser funktionieren



Weg frei halten



Wer muss sich noch um Hochwasservorsorge kümmern?

ĂIn Deutschland ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen 

sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 

verpflichtet, selbst geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 

nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu 

treffenñ (§ 5 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes). 

Erst wenn Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit gegen 

Hochwasser erforderlich werden, besteht ein überwiegendes 

öffentliches Interesse am Hochwasserschutz. Dieses öffentliche 

Interesse liegt dann vor, wenn durch Überschwemmungen die 

Gesundheit der Bevölkerung bedroht ist oder häufiger Sachschäden 

in außerordentlichem Maße bei einer größeren Zahl von Betroffenen 

eintreten, d.h. wenn ein allgemeines Schutzbedürfnis besteht.

Hochwasserschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe von 

Betroffenen, Kommunen und dem Staat!



Private Hochwasservorsorge

Verhaltensregeln, wie sich jeder einzelne auf 

Hochwasser vorbereiten kann und wie er sich im 

Hochwasserfall verhalten soll

Technischer Schutzmaßnahmen am eigenen Haus 

(Objektschutz)

Elementarschadenversicherung

Vorsorgemaßnahmen in Industrie- und 

Gewerbebetrieben





Hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren

Alle Anlagen so ausführen, dass Hochwasser möglichst schadensfrei 

überstanden werden kann



Elementarschadenversicherung
als Ergänzung der Wohngebäude- und Hausratversicherung

Elementarschadenskampagne

des Landes 

www.naturgefahren.rlp.de

Infotelefon der 

Verbraucherzentrale:

06131-2848-868

Beratungszeiten:

Montag 9-12 Uhr, 

Mittwoch 13-16 Uhr



Örtliches Hochwasserschutzkonzept

Fragen:

Welche Gefahr besteht?

Welcher Hochwasserschutz im öffentlichen Bereich ist denkbar?

Welche Lösungen sind wirtschaftlich und umsetzbar?

Welche Hochwasservorsorge ist über den technischen Hochwasserschutz 

hinaus erforderlich?

Was kann jeder Betroffene tun?

Mit welcher Hilfe kann er rechnen?



Örtliches Hochwasserschutzkonzept

Ziel: Festlegung und Umsetzung konkreter Maßnahmen

Ergebnis: Liste mit umzusetzenden Maßnahmen

Federführung durch die Gemeinden

Sachkundige Begleitung durch Ingenieurbüro 

Land mit seinen Fachbehörden leistet Unterstützung 

Förderung (90 %) nach den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung
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Was ist ein Hochwasservorsorgekonzept?

Leitfaden für die Aufstellung eines örtlichen 

Hochwasserschutzkonzepts 

1. Grundlagenermittlung 

2. Betrachtung und Bewertung der HW-Situation vor Ort

3. Bürgerversammlungen

4. Workshops und weitere Veranstaltungen

5. Abschlussveranstaltung und Maßnahmenkatalog
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Ergebnis "Maßnahmenkatalog"

lfd. Nr. Maßnahme Zuständigkeit/Träger zeitlicher Horizont

1

1.1 Maßnahme 1 LfU Rheinland-Pfalz kurzfristig

1.1 Maßnahme 2 VG Mendig (VG) kurzfristig

1.2 Maßnahme 3 Stadt, Ortsgemeinden (FW) fortlaufend

1.3 Maßnahme 4 Stadt, Ortsgemeinden (FW) regelmäßig

1.4 Maßnahme 5

VG Mendig, Stadt, Ortsgemeinden 

(OG) kurzfristig

1.5 Maßnahme 6 Betroffene, Stadt, OG kurzfristig

1.6 Maßnahme 7 VG, Stadt, OG bei Bedarf

1.7 Maßnahme 8 Stadt, VG kurzfristig

2

2.1 Maßnahme x Träger x é

3

3.1 Maßnahme x Träger x é

4

4.1 Maßnahme x Träger x é

5

5.1 Maßnahme x Träger x é

6

6.1 Maßnahme x Träger x é

7

7.1 Maßnahme x Träger x é

8

8.1 Maßnahme x Träger x é

9

9.1 Maßnahme x Träger x é

lfd. Nr. Maßnahme Zuständigkeit/Träger zeitlicher Horizont

I

I.1 Maßnahme x Träger x é

II

II.1 Maßnahme x Träger x é

Bauvorsorge

Information

technischer Hochwasserschutz

Niedermendig

Obermendig

Optimierung Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz

Informationsvorsorge

Risikovorsorge

Natürlicher/Naturnaher Wasserrückhalt

Verhaltensvorsorge

Flächenvorsorge 
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Hochwassersituation vor Ort
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Recherche zu vergangenen Hochwasserereignissen



Hochwassersituation vor Ort
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Fließweganalyse

(DGM 5x5m)

Senkenanalyse

ŸPotentielle Gefahrenbereiche



Hochwassersituation vor Ort

4 Hochwasserinformationspaket (Zusatzmodul: Starkregen)
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Maßnahmen ïRechtsgrundlagen 
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Gewässerrandstreifen (LWG §33):

ÅFestsetzung (OWB) ïdiffuse 

Quellen

ÅBewirtschaftungsplan

ÅVerbote nach WHG/LWG geltend

Anlagen in, an, unter Gewässer (LWG §31):

ÅAnlagen: z. B. Gebäude, Stege

ÅI.-/II.-Ordnung: 40m (Uferlinie)

ÅIII.-Ordnung: 10 m (Uferlinie)

ÅAnlagen bedürfen Genehmigung (UWB)

Überschwemmungsgebiete (LWG §83/84):

ÅFestsetzung (OWB) ïI.-/II.-Ordnung

ÅFestsetzung (UWB) ïIII.-Ordnung

ÅVerbote Bautätigkeit (Ausnahmen)

ÅVerbote ïkurzfristige Lagerung



4 ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung/Gehölzpflege

Maßnahmen ïEinordnung 
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Bereich I ïaußerorts:

V Gewässer Breite verleihen

V Freihalten der Gewässer

kontraproduktiv

(ĂAbflussautobahnñ)

Bereich II ïvor Ortschaft:

V Treibholzfang

VĂBeruhigungsstreckeñ
Bereich III ïOrtschaft:

V Freihaltung mit Augenmaß (WRRL)

V Ordnungsgemäße Gehölzpflege

grundsätzlich:

V Einzelfallbetrachtung

V Verkehrssicherungspflicht



Maßnahmen
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Grundsätzlich:

Åmobile Güter im Auenbereich

ÅAnlagen im Auenbereich 

(LWG Ä31)

ÅVerklausung/Verlegung 

vermeiden!

außerorts:

ÅNaturnahe Gestaltung der 

Gewässer

ÅRetentionsraum schaffen

ÅTreibholzrückhaltung 

innerorts:

ÅAbflussleistung erhalten

ÅDurchlässe freihalten

Ålokaler Objektschutz

Gfg 2017

Gfg 2017

Belange des Naturschutzes



Hochwassersituation vor Ort
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Abflussleistung ïNaturschutz - Unterlieger

Gehölz, Treibgut, 

Uferverbau



4 Keine Entsorgung von Abfällen u. Grünschnitt 

in/am Gewässer (Schutz vor Verklausung)

4 Ein naturnahes Ufer dient nicht nur der Natur, 

sondern schützt auch Ihr Grundstück

Verhaltensvorsorge
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Handlungsfelder 



Hochwassersituation vor Ort 

37

Maßnahmen Niedermendig
Hospitalstraße, Mühlenstraße

Zuwegung zu Schrebergärten prüfen (Stege)

Abflachung Uferböschung prüfen

Objektschutz

Treibgut/Rechen



Hochwassersituation vor Ort 
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Maßnahmen

Sanierung prüfen

Niedermendig
Schäferspforte

Objektschutz

Geländemodellierung


